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Beginn: 19.04 Uhr      Ende: 21.20 Uhr 
 
Tagungsort: Stadtsaal Purkersdorf 
 
TOP 1  Einleitende Erfordernisse 
 
1. PRÄSENZFESTSTELLUNG 
 
Anwesend waren:  31/Präsenzquorum: 22 
 

NAME NAME 

ANGERER Christoph PANNOSCH Mag. Karl 

BOLLAUF Susanne PUTZ Christian 

BRUNNER Roman RECHBERGER DI Claus 

BRUNNER Sebastian  RÖHRICH Christian 

CIPAK Martin SAVIC Rodoljub 

ERBEN Karin SCHLÖGL Ingrid  

HLAVKA-DE MARTIN Barbara SCHMIDL Marga 

HOLZER Michael SCHWARZ Herbert 

JAKSCH Walter SEDA Michael 

KAUKAL Beatrix STEINBICHLER Ing. Stefan 

KÖCKEIS Friedrich TEUFL Thomas 

LIEHR Florian  (ab 19.08 Uhr, Bericht BGM) TRENKER Ingrid 

MARINGER Christiane WEINZINGER Manfred 

MAYER Elisabeth WISZNIEWSKI Karim 

NEMEC Inge WOLKERSTORFER Harald 

OPPITZ DI Albrecht  

  

  

  

 
entschuldigt: 

KIRNBERGER Andreas  

WEINZINGER Viktor  

 
Weiters waren anwesend: 

WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia GANNESHOFER Christian 

WOHLMUTH Mag. Jakob STANEK Josefine 

HLAVKA Ing. Nikolaj  

 
2.  Bestellen der Verifikatoren 
 21)  Für die SPÖ:   PUTZ GR Christian 
 22)  Für die ÖVP:   MAYER GR Elisabeth 
 23)  Für die LiB&G:   SCHMIDL GR Marga 
 24)  Parteifrei:   CIPAK GR Martin 
 25)  Für die NEOS:  ANGERER GR Christoph 
 
3. Bestellen Schriftführung 
 WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia; STANEK Josefine 
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4. Änderungen in der Tagesordnung 
 

4.1. Änderungen/Ergänzungen zur Vorlage 
  
 GR0662 Überprüfung von Brücken – Bericht: beinhaltet auch einen Antrag 

GR0663 ÖFB AG – Sagbergstraße vor 2, Grundtausch – Bericht: beinhaltet auch 
einen Antrag 

 

  
 
4.2. Von der Tagesordnung werden abgesetzt: 

 
Im öffentlichen Teil: 
 
GR0652 WIPUR: Betreuungs- und Instandhaltungsmanagement für  

   Gebäude der Stadtgemeinde  
GR0659 Bericht aus dem Ressort (Personal, Wohnen und Recht)  

 GR0660 Vergabe von Gemeindewohnungen und/oder Geschäftslokalen  
 GR0672 Berichte aus dem Prüfungsausschuss 

GR0673 Stellungnahmen des Bürgermeisters und des Kassenverwalters zu den 
Berichten aus dem Prüfungsausschuss  

 
Im nicht öffentlichen Teil: 

 
 GR0676 Berichte aus dem Prüfungsausschuss 

GR0677 Stellungnahmen des Bürgermeisters und des Kassenverwalters zu den 
Berichten aus dem Prüfungsausschuss  

 
 

5. Eingelangte Dringlichkeitsanträge 
 

DA01 
Arbeitskreis autofreie Zone vor der Volks- und Allgemeinen Sonderschule 
Purkersdorf  
 
Antragsteller: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan, MARINGER STR Christine, 
KIRNBERGER STR Andreas, ANGERER STR Christoph, CIPAK GR Martin  
 
Aufnahme in die Tagesordnung   JA   einstimmig  
Aufnahme als Tagesordnungspunkt:   GR0680 
Behandlung nach      GR0674 
 
DA02 
Kaiser Josef-Straße 15 
Antragsteller: SEDA STR Michael  
 
Aufnahme in die Tagesordnung   JA   einstimmig  
Aufnahme als Tagesordnungspunkt:   GR0681 
Behandlung nach      GR0675 
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TOP 2  Berichte des Bürgermeisters 
 
2.1. Amt Bürgermeister und Gemeinderäte 
Nachfolgend auf Karl Schlögl wurde ich am 06.11.2018 vom Gemeinderat zum Bürgermeister 
gewählt und am 13.11.2018 vom Bezirkshauptmann angelobt.   
Nachfolgend auf Mag. Karl Schlögl wurde Sebastian Brunner am 30.10.2018 als Gemeinderat 
angelobt.  
Ebenso wurde nach dem Ausscheiden von Mag. (FH) Jürgen Sykora aus dem Gemeinderat 
Michael Holzer am 23.11.2018 als Gemeinderat angelobt. 
 
2.2. Bedarfszuweisung 
Wie bereits in der STR-Sitzung im September von Alt-Bgm. Mag. Karl Schlögl berichtet, hat 
die NÖ Landesregierung zugesichert, der Gemeinde Purkersdorf Bedarfszuweisungen in 
Höhe von € 300.000 (€ 20.000 für Straßenbeleuchtung, € 20.000 für Kinderspielplätze und € 
260.000 für Straßen- und Brückenbau) zu gewähren. Die von Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner in Aussicht gestellten weiteren € 100.000 wurden in meinem Vorstellungsschreiben in 
Erinnerung gerufen.  
 
2.3. Hochwasserschutz – Beckenverantwortliche 
In der Gemeinderatssitzung vom 01.12.2015 wurde Mag. Karl Schlögl in seiner damaligen 
Funktion als Bürgermeister neben STR Viktor Weinzinger als Beckenverantwortlicher laut 
Betriebsvorschrift genannt. In meiner Rolle als Bürgermeister werde ich nun diese Funktion 
übernehmen anstelle von Karl Schlögl. STR und Vizebürgermeister Viktor Weinzinger bleibt 
Stellvertreter.  
 
2.4. Bericht über allgemeine Vorhaben 

 ELAK (‚Elektronischer Akt‘) NEU  

 Visitenkarten neu und E-Mail-Adressen für alle Gemeinderatsmitglieder  

 

2.5. Stadterneuerung 

Das Amt der NÖ Landesregierung hat die Verlängerung der Aktion Stadterneuerung um ein 

weiteres Jahr zugesagt, um geplante Projekte umsetzen zu können.  

 

2.6. Terminplanung 2019 

 
Terminplan 2019 

Stadtrat D
a
t
u
m
 
/
 
U
h
r
z
e
i
t 

Gemeinderat 

22.01.2019, 18.30 Uhr  

12.03.2019, 18:30 Uhr  

 19.03.2019, 19:00 Uhr 

14.05.2019, 18:30 Uhr  

18.06.2019, 18:30 Uhr  

 25.06.2019, 19:00 Uhr 

20.08.2019, 18:30 Uhr  

17.09.2019, 18:30 Uhr  

 24.09.2019, 19:00 Uhr 

15.10.2019, 18:30 Uhr  

19.11.2019, 18:30 Uhr  

 26.11.2019, 19:00 Uhr 
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Ich ersuche alle Ausschussvorsitzenden die Termine für die Sitzungen ihrer Gremien so zu 
legen, dass eine zeitgerechte Vorbereitung der Sitzungen des Stadt- und Gemeinderates 
möglich ist. 

 
ANTRAG 

Der Bericht des Bürgermeisters wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu diesem Bericht sprachen:  
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig
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2.A. Sonstige Berichte und/oder Anfragen 
 
 
 
TOP 3  Genehmigung von Protokollen 
 
Bis zu Sitzungsbeginn sind keine schriftlichen Einwände gegen das Protokoll der letzten 
Sitzung vom 25.09.2018 eingebracht worden. 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat genehmigt das Protokoll der 17. Sitzung vom 25.09.2018. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Verifizierungsvermerk Protokoll 27.11.2018 
 
Das Protokoll des Gemeinderates vom 27.11.2018 ist in der Sitzung des Gemeinderates am 
19.03.2019 verifiziert worden und wird von je einem/r Vertreter/in der im Gemeinderat 
vertretenen Parteien bzw. wahlwerbenden Gruppen unterfertigt. 
 
 
Bürgermeister 
 
 
SPÖ 
 
 
ÖVP 
 
 
LiB&G 
 
 
GR CIPAK (parteifrei) 
 
 
NEOS 
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GR0648  WIPUR: Bericht aus der Gesellschaft 
 
Berichterstatter: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan 
 

BERICHT 
WIPUR-Finanzierungen  
Zum 30.09.2018 hat die WIPUR GmbH von den ursprünglich aufgenommenen Krediten  
im EURO-Gegenwert von 39.421.869,17 noch offene Kreditverbindlichkeiten im EURO –  
Gegenwert von € 14.092.060,26 (CHF-Finanzierungen zum Stichtagskurs bewertet) – 
d.h. 64,3% der aufgenommenen Fremdfinanzierungen wurden bereits getilgt!  
Die Finanzierungsstruktur des offenen Kreditstandes beträgt 80,7% EURO : 19,3% CHF  
(CHF-Finanzierungen bewertet zum Stichtagskurs 30.09.2018). 
Vom Baukreditrahmen „Neubau Hochbauten Wienerwaldbad“ wurden per 30.10.2018 € 
400.000,- abgerufen. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
 
Abstimmungsergebnis:  
Dafür: 30 
Enthalten: 1 (Angerer) 
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GR0649  WIPUR: Wienerwaldbad Neuerrichtung Hochbauten  
 
Berichterstatter: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan 
 

BERICHT 
Die Baustelle ist gut angelaufen – die Baufirma arbeitet auf Hochtouren. Wenn die Witterung 
halbwegs mitspielt, sollte es gelingen, den Rohbau noch vor Weihnachten 2018 fertig zu 
stellen. Der Gesamtzeitplan sieht die Betriebsfertigstellung bis Ende April 2019 vor.  
 
Fotos von der Baustelle KW 45/2018:  
 

  
 
Ausschreibungsverfahren 
 
Ausführungsgewerk Ausschreibungsverfahren Status 

Baumeisterarbeiten 1-stufiges offenes Verfahren nach Bundesvergabegesetz Auftrag erteilt 
HKLS-Installationen 1-stufiges offenes Verfahren nach Bundesvergabegesetz Auftrag erteilt 
Dachdecker/Spengler 1-stufiges offenes Verfahren nach Bundesvergabegesetz Auftrag erteilt 
Elektroinstallationen Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren Auftrag erteilt 
Mess- und Regeltechnik Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren im Laufen 
Gewerbekälte Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren im Laufen 
Holzbau Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren Auftrag erteilt 
Fenster Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren im Laufen 
Türen Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren in Vorbereitung 
Kassengebäude, Fixverglasung Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren Auftrag erteilt 
Maler Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren Auftrag erteilt 
Paneel-System Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren im Laufen 
Bodenbeschichtung Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren Auftrag erteilt 
Schlosser I Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren Auftrag erteilt 
Schlosser II Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren im Laufen 
Gärtner Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Sperrsystem Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Zutrittssystem/Eintrittskassa Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren Auftrag erteilt 
Bankomatsystem Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Kabinenanlage Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren im Laufen 
Beschriftung Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Feuerlöscher Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Sanitärgegenstände Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Sonnensegel Kindergecken Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Kinderspielgeräte Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
„Mobile“ Umkleidekabinen Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Kücheneinreichung Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren im Laufen 
Buffet-Terrassenmöbel Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Mobiliar Liegeterrasse Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Einrichtung Personalräume Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 
Technisches Equipment 
Beach-Volleyball-Platz Anbotseinholung – Verhandlungsverfahren 

 

Kostenmanagement 
 
Die Einhaltung des Kostenbudgets von netto € 2.850.000, -- wird sich ziemlich sicher – trotz 
laufender Optimierungen - nicht ausgehen. Es gibt keine Kosten-Entlastung bei den laufenden 
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Ausschreibungsergebnissen. Im Jänner 2019 – wenn auch die ersten Aufmaß-Aufstellungen 
der Baufirma vorliegen – wird eine relativ genaue Kosten-Prognose möglich sein. Sollte sich 
dann die Prognose einer Budgetüberschreitung erhärten, werden in weiterer Folge 
entsprechende weitere Entscheidungen bzw. Beschlüsse notwendig sein. 
 
Stromanschluss 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Wien Energie beim ursprünglich geplanten Anspeisepunkt an 
der Grundstücksgrenze im Parkplatzbereich nicht genügend Leistung zur Verfügung stellen 
konnte, war es notwendig, das Stromversorgungskonzept der gesamten Liegenschaft zu 
ändern. In Zusammenarbeit mit der Wien Energie wurde eine sinnvolle nachhaltige Lösung 
erarbeitet. Es wird nun eine eigene Trafostation, die an der Hochspannungsebene 
angebunden ist, im Bereich der Zufahrt zum Wassertechnikgebäude an der B44 auf 
Eigengrund durch die Wien Energie errichtet. Diese neue Trafostation bietet genügend 
Leistung, um nicht nur den Bedarf der gesamten Wassertechnik und des neuen Badgebäudes 
abzudecken, sondern bietet auch genügend Reserven für etwaigen zusätzlichen Strombedarf 
in der Zukunft. 
Für die Errichtung der Trafostation auf dem Badgrundstück ist der Abschluss des beiliegenden 
Servitutbestellungsvertrages notwendig. 
 
 
Beilagen zu diesem Tagesordnungspunkt: 

 Servitutbestellungsvertrag Transformatorenstation EZ 1566 KG 01906 Purkersdorf 

 Servitutplan Transformatorenstation EZ 1566 KG 01906 Purkersdorf 
 
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis und stimmt dem Abschluss des 
beiliegenden Servitutbestellungsvertrages zu. 
Die Errichtung einer PV-Anlage und die Möglichkeit der jederzeitigen Einspeisung des 
erzeugten Stroms, soll vor der Unterzeichnung des Servitutvertrages mit der Wien-Energie 
abgeklärt werden. 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
Steinbichler, Maringer, Holzer, Jaksch, Liehr, Cipak, Teufl, Angerer, Wolkerstorfer, Pannosch 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
Dafür: 30 
Enthalten: 1 (Angerer) 
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BEILAGE zu GR0649 Servitutbestellungsvertrag + Servitutsplan  
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Servitutsplan – Transformatorenstation EZ 1566 
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GR0650 WIPUR: Projekt „Ausbau Schülerhort und Umbau Volksschule“ 
 
Berichterstatter: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan  
 
 
Die Projekteinreichungen wurden beim NÖ Schul- und Kindergartenfonds durchgeführt. 
Parallel dazu wird die Einreichplanung der Projekte vorangetrieben. Sobald die technischen 
Projektfreigaben und die Finanzierungsfreigaben des Landes NÖ vorliegen, werden die 
baurechtlichen Projekteinreichungen durchgeführt. 
 
Die baurechtlichen Projekteinreichungen sind für spätestens Anfang Jänner 2019 vorgesehen. 
Der Baubeginn ist Anfang Juli 2019 geplant, die Fertigstellung im August 2020. 
 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:   
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0651 WIPUR: Projekt „Sanierung Neue Mittelschule“ 
 
Berichterstatter: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan  
 
 
Im Auftrag der „Neuen Mittelschulgemeinde Purkersdorf“ hat die im 100%igen Eigentum der 
Stadtgemeinde Purkersdorf stehende WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf 
GmbH ein Konzept für die dringend notwendige Sanierung für das unter Denkmalschutz 
stehende Gebäude der Neuen Mittelschule Purkersdorf, Alois Mayer-Gasse 4, 3002 
Purkersdorf, ausgearbeitet. Das nun in der Beilage vorliegende zusammengefasste 
Sanierungskonzept wurde in 2 Gesprächsrunden mit den Bürgermeistern von Purkersdorf, 
Gablitz, Mauerbach und Tullnerbach vorbesprochen bzw. abgestimmt. 
Die Kostenschätzungen für das Gesamtpaket der Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf 
rund € 1,9 Millionen budgetrelevante Kosten, die sich gemäß der in der Beilage angeführten 
Tabelle (Basis Kopfquote 2019) auf die einzelnen Gemeinden durch die dann notwendige 
Erhöhung der Kopfquote budgetär nachhaltig auswirken. 
Da eine Absiedlung des Schulbetriebs während der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 
aufgrund von Platz- und Budgetgründen nicht möglich ist, müssen die Sanierungsmaßnahmen 
vor allem in den Ferienzeiten durchgeführt werden. Daher ist es notwendig, das Projekt über 
einen Zeitraum von 2 Jahren (2019 + 2020) mit jedenfalls 2 Sommerferien-Perioden 
abzuwickeln.  
Das beschließende Organ für die Umsetzung und Finanzierung des Projekts ist die „Neue 
Mittelschulgemeinde Purkersdorf“. 
 
Beilage zu diesem Tagesordnungspunkt: 

 Sanierungskonzept Neue Mittelschule Purkersdorf – Status 15.10.2018 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat spricht sich grundsätzlich für die Umsetzung der Sanierung der Neuen 
Mittelschule Purkersdorf gemäß dem vorliegenden Sanierungskonzept in den Jahren  
2019 + 2020 aus. 
Die Umwelt- und Energiebeauftrage der Stadtgemeinde Purkersdorf, DI Dörflinger, soll bereits 
in der Planungsphase in das Projekt einbezogen werden.  Energieeinsparungsmöglichkeiten 
und deren Kosten sind dem Gemeinderat mitzuteilen. STR Kaukal übernimmt die Koordination 
für die Energiethemen im Bildungsbereich. 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
Steinbichler, Maringer, Pannosch, Kaukal, Cipak, Rechberger, Jaksch 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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BEILAGE zu GR0651 Sanierung NEUE MITTELSCHULE Purkersdorf  
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GR0653 Vergabe Dienstleistungskonzession betreffend 
Naturbestattung Purkersdorf  

 
Antragsteller: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.06.2018, GR0568, die Ausschreibung einer 
Dienstleistungskonzession für die Naturbestattungsanlage Purkersdorf samt Kosten bewilligt. 
Die RA-Kanzlei Feuchtmüller-Stockert ist mit der Umsetzung beauftragt worden.  
Das Verfahren ist 2-stufig abgewickelt worden. Verfahrensverlauf und Ergebnis können der 
diesem Beschluss angefügten Zusammenfassung entnommen werden. 
In der 1. Stufe des Verfahrens hat sich 1 Bieterin beworben, PAX NATURA Naturbestattungs 
GmbH & Co KG; mit dieser Bieterin wurde schließlich das Verfahren in der 2. Stufe zu Ende 
geführt und mündet das Ergebnis schließlich in den vorliegenden 
Dienstleistungskonzessionsvertrag (siehe Beilage). 
Die Zuschlagserteilung an die PAX NATURA kann auf Grund des Ausschreibungsergebnisses 
nunmehr erfolgen. 
Der Termin für die Inkraftsetzung sollte aus der Sicht der Verwaltung mit 1.4.2019 gewählt 
werden, weil die Bewilligung der Naturbestattungsanlage durch die NÖ Landesregierung zwar 
durch das Büro der zuständigen Landesrätin bereits angekündigt worden ist, jedoch formal 
noch nicht umgesetzt ist (Bescheid fehlt noch). Erst Aufgrund des rechtskräftigen 
Bewilligungsbescheides wird der Gemeinderat eine Grundlage für die Änderung der 
Friedhofsgebührenordnung haben; für die Bestattung auf der Naturbestattungsanlage ist ein 
entsprechender Tarif zu verordnen. Das wird erst in der Sitzung des Gemeinderates im März 
2019 möglich sein, und zwar mit Wirksamkeit 01.04.2019. 
Mit diesem Datum sollte auch die vom Bürgermeister zu erlassende Friedhofsordnung für die 
Naturbestattungsfläche in Kraft gesetzt werden. 
Bis dahin soll die bisherige Vorgangsweise mit Einzelbewilligungen praktiziert werden. 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der Ausschreibung einer Dienstleistungskonzession für 
die Naturbestattungsanlage Purkersdorf zur Kenntnis (Beilage 1) und vergibt auf Grund des 
Vorschlages der ausschreibungsdurchführenden RA-Kanzlei Feuchtmüller-Stockert und der 
Jury-Empfehlung die Dienstleistungskonzession an die  

PAX NATURA Naturbestattungs GmbH & Co KG, Glanegg 2, 5082 Grödig. 
Die Beilage „Vergabeverfahren Dienstleistungskonzession Naturbestattungsanlage 
Purkersdorf“ bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses, ebenso die im 
Beilagenverzeichnis angeführten Vertragsbestandteile „Bestandsvertrag“ und „Besondere 
Nutzungsbestimmungen“; die letztgenannten Beilagen waren bereits Inhalt des Beschlusses 
des Gemeinderates vom 10.06.2018, GR0567 und sind diesem Beschluss nicht angefügt.  
Die Vergabe der Dienstleistungskonzession wird mit 01.04.2019 in Kraft gesetzt. 
Der Betrieb der Naturbestattungsalge bis zum Inkrafttretungszeitpunkt wird in der bisherigen 
Form erledigt; Beerdigungen auf der Naturbestattungsanlage Purkersdorf werden durch 
„Einzelbewilligungen“ im Sinne des NÖ Bestattungsgesetzes ausgeführt. 
Der Gemeinderat ersucht die Stadtverwaltung bis zur nächsten Sitzung die ab 01.04.2019 
notwendige Änderung/Anpassung der bestehenden Friedhofsgebührenordnung vorzubereiten. 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
Steinbichler, Schmidl, Erben 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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BEILAGE 1 zu GR0653 Zusammenfassung – Teil C – Businessplan 

 
Zusammenfassung des  Vergabeverfahrens  

 

Stadtgemeinde Purkersdorf  

Hauptplatz 1 
3002 Purkersdorf  

 
 

Vergabe Dienstleistungskonzession Naturbestattungsanlage 
Purkersdorf 

 
in einem  

zweistufigen Vergabeverfahren 
Stadtgemeinde Purkersdorf  

Hauptplatz 1 
3002 Purkersdorf  

 
 

   

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM VERGABEVERFAHREN 

Auftraggeberin Stadtgemeinde Purkersdorf 
Hauptplatz 1, 3002 Purkersdorf 

Vergebende Stelle 
RA Dr. Sebastian Feuchtmüller  
Feuchtmüller Stockert Rechtsanwälte GmbH & Co KG 
Wiesingerstraße 3/19, 1010 Wien 

 

Verfahrensart 
Zweistufiges Vergabeverfahren mit vorheriger Bekanntmachung nach den für die 
Vergabe von Dienstleistungskonzessionsverträgen Bestimmungen des BVergG 
2006 

Auftragsgegenstand  
Gegenstand des Dienstleistungskonzessionsvertrages sind sämtliche Leistungen, 
die für die Errichtung und den Betrieb der Naturbestattungsanlage erforderlich 
oder nützlich sind. Details siehe Dienstleistungskonzessionsvertrag Teil B  
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2. VERFAHRENSABLAUF 

Bekanntmachung 

- Bekanntmachung an der Amtstafel der Auftraggeberin am 29.06.2018. 

- Bekanntmachung am 29.06.2018 im Internet auf der Webseite der 

Stadtgemeinde Purkersdorf (http://www.purkersdorf.at)  und auf der 

Webseite des Landes Niederösterreich unter „Aktuelle Ausschreibungen“ 

(http://www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaften/Bekanntmachungen.html)  
 

Teilnahmephase 

Es hat 1 Bewerber fristgerecht zum 20.07.2018, 12:00 Uhr einen 
Teilnahmeantrag abgegeben.  

Die Öffnung des Teilnahmeantrags erfolgte kommissionell durch:  

- Sebastian Feuchtmüller 

- Sophie-Anna Werzin 

Der Teilnahmeantrag wurde formal, rechtlich und inhaltlich geprüft. 

Nur hinsichtlich der Befugnis des Bewerbers bestand 
Aufklärungsbedarf. Der Bewerber wurde zur Nachreichung eines 
geeigneten Nachweises seiner Befugnis aufgefordert. Der Bewerber 
konnte seine Befugnis mit einem fristgerecht eingebrachten 
Aufklärungsschreiben nachweisen. Die Eignung insgesamt konnte 
vom Bewerber nachgewiesen werden.  

Die Weiterführung des Vergabeverfahrens trotz des Vorliegens von 
nur einem Teilnahmeantrag ist möglich (§ 103 BVergG 2006). 

Angebotsphase  

Ursprüngliche Angebotsfrist: 20.08.2018, 12:00 Uhr. Mit E-Mail vom 
14.08.2018 wurde die Angebotsfrist auf den 14.9.2018, 12:00 Uhr 
erstreckt.  

Bis zum Ende der Angebotsfrist langte das Angebot vom 
eingeladenen Bewerber ein und wurde kommissionell von Alexander 
Hock und Sophie-Anna Werzin (beide FSR) geöffnet. 

Das Angebot wurde formal, rechtlich und inhaltlich geprüft. Ergebnis 
der Prüfung: Keine Angebotsmängel iSd §§ 125ff BVergG 2006 
enthalten.  

Die Bewertung des Angebots erfolgte durch eine 
Bewertungskommission im Rahmen eines Umlaufbeschlusses. 

Ergebnis der Bewertungskommission: 6 stimmberechtigte 
Jurymitglieder, davon 5 Zustimmungen, 1 Stimmenthaltung, die 
(entsprechend den Vorgaben der NÖ Gemeindeordnung) als 
Gegenstimme gewertet wird.  

Auf die Einholung eines Letztangebotes konnte verzichtet werden, 
weil das Erstangebot ausreichend detailliert war und keine 
Vergleichsangebote eingelangt sind (in diesem Fall zulässig gemäß 
Punkt 3.3.7 der Ausschreibungsunterlagen). 

http://www.purkersdorf.at/
http://www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html
http://www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html
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3. BEWERTUNG 

Die Bewertung des Angebotes der Paxnatura Naturbestattungs GmbH & Co KG hat ergeben, 

dass dieses im Hinblick auf den Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit gut zur Leistungserfüllung geeignet ist.  

Zusammenfassung der Bewertung der einzelnen Zuschlagskriterien:  

4. ERGEBNIS 

Aus dem Vergabeverfahren ist das Angebot der Paxnatura Naturbestattungs GmbH & Co KG 

als für den Zuschlag geeignetes Angebot hervorgegangen und kann dieser der Zuschlag 

erteilt werden.  

 

 

Zuschlagskriterien Maximalpunkte Vergebene Punkte 

Zuschlagskriterium Nr. 1: 

Errichtung 25 20 

Zuschlagskriterium Nr. 2: Betrieb 

30 24 

Zuschlagskriterium Nr.3: Team 

20 18 

Zuschlagskriterium Nr.4: 

Finanzplanung 25 15 

Summe 100 77 
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BEILAGE 2 zu GR0653 – Vergabe Dienstleistungskonzession 
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GR0654  Voranschlag 2019 und Dienstpostenplan  
 

Antragsteller: PANNOSCH STR Mag. Karl 
 
 
Der Voranschlag 2019 sieht Einnahmen des ordentlichen Haushalts in der Höhe von  
€ 24.840.200,- vor. Der Überschuss in Höhe von € 519.600,- soll in Form von Zuführungen an 
den a.o. Haushalt überführt werden. 
 
Die Ausgaben des a.o. Haushalts haben einen Umfang von € 5.348.900,- (davon  
€ 3.200.000,00 für das Vorhaben Umbau/Neubau Schülerhort) 
 
.) Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt in der Höhe von € 519.600,- 
.) Bedarfszuweisungen € 400.000,- 
.) Aufnahme Darlehen in Höhe von € 4.324.300,- (davon € 3.200.000,00 für das Vorhaben   
Umbau/Neubau Schülerhort)  
.) Sonstige Einnahmen € 105.000,00,-  
 
An Darlehenstilgungen sind € 1.584.100,- budgetiert. 
Das Leasingobligo sollte um rund € 61.800,- auf ca. € 287.900,- abgebaut werden. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt den Voranschlag 2019 und den Dienstpostenplan 2019 in der 
vorliegenden Form. 
 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:  
Pannosch, Angerer, Liehr  
 
Abstimmungsergebnis:  
Dafür: 27 
Enthalten: 4 (Schmidl, Erben, Maringer, Angerer) 
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BEILAGEN zu GR0654  
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GR0655 Mittelfristiger Finanzplan 2019-2023 
 

Antragsteller: PANNOSCH STR Mag. Karl 

 
 
Der Mittelfristige Finanzplan 2019-2023 (MFP) wurde auf Basis der derzeit verfügbaren 
Informationen erstellt. Es handelt sich um ein Zahlenwerk, in dem die absehbaren Einnahmen 
und Ausgaben des ordentlichen Haushaltes nach derzeitigem Wissenstand fortgeschrieben 
worden sind.  
 
Die Prognose ist hinsichtlich künftiger Vorhaben fragmentarisch, als naturgemäß nur 
diejenigen Projekte einfließen konnten, die bereits geplant (Voranschlag) bzw. beschlossen 
(konkrete Gemeinderatsbeschlüsse) sind und/oder mehrjährig abgewickelt werden. Andere 
Projekte des ao Haushalts, die vom Gemeinderat jeweils gesondert zu beschließen sind, sind 
nicht im Detail planbar; solche Absichten sind jeweils im MFP im Zusammenhang mit 
Beschlüssen von Voranschlägen und/oder Nachtragsvoranschlägen nachzuführen. 
 
Der eingeschlagene Weg der laufenden Obligoreduzierung soll – abgesehen von der 
außerordentlichen Darlehensaufnahme für das Projekt Schülerhort - jedenfalls fortgesetzt 
werden.  

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2019 bis 
2023. 

 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:     
 
 
Abstimmungsergebnis:  
Dafür:  23 
Enthalten: 8 (Holzer, Liehr, Mayer, Oppitz, Erben, Maringer, Schmidl, Angerer) 
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GR0656  Darlehensaufnahme Schülerhort  
 
 
Antragsteller: PANNOSCH STR Mag. Karl 
 

Für das im VA 2019 budgetierte AO Vorhaben „Schülerhort“ soll ein Darlehen in Höhe 
der prognostizierten Projektkosten von € 3,2 Mio aufgenommen werden. 
 
Folgende Banken wurden angefragt: 
 
BAWAG PSK 
BANK AUSTRIA 
HYPO NOE 
Volksbank 
Austrian Anadi Bank 
Raiffeisen Wienerwald 
Oberbank  
BKS Bank AG 
ERSTE BANK 
 
Angefragt wurde ein Darlehen mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren, Konditionen 
erbeten einerseits für eine variable Kondition (gebunden an den 6 Monats-Euribor) 
sowie eine Fixkondition für 10 und 15 Jahre. Die Kreditausnützung kann in Tranchen 
bis 14.12.2020 erfolgen, die Rückführung in 57 Halbjahresraten ab 15.12.2020. 
 
Seitens der ERSTE BANK, Oberbank sowie BKS erhielten wir kein Angebot – die 
eingegangenen Angebote zeigen folgendes Bild: 
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Die BAWAG PSK zeigt sich sowohl in der variablen Variante wie auch in der 
Fixkondition (bei 30 Jahren) als günstigster Anbieter. Hinweis: laut Auskunft des 
Kundenbetreuers bietet die BAWAG PSK Fixkonditionen nur in Anlehnung an die 
Darlehenslaufzeit an, daher keine Angebote für 10 und 15 Jahre. Das Gesamtvolumen 
kann in einen Fix- sowie einen variablen Teil gesplittet werden – Mindestvolumen für 
den Fixteil € 1,6 Mio. Bei den Fixkonditionen für 10 und 15 Jahre zeigt die HYPO NOE 
das beste Angebot. 
 
Im Hinblick auf das aktuelle Zinsniveau sowie die gute Planbarkeit dieses Projektes 
bietet sich eine Finanzierung mit einer Fixkondition über die Gesamtlaufzeit an. 
Weiters kann auch ein Splitting der Darlehenssumme zwischen fixem und variablem 
Teil erfolgen.  
 
Hinweis: die angeführten Fixzinssätze „aktuell“ sind Momentaufnahmen auf Basis des 
aktuellen Zinsniveaus – der endgültige Gesamtzinssatz wird im Zuge der jeweiligen 
Darlehensausnützung auf Basis der dann vorliegenden Basiswerte festgesetzt. 
 
Die konkrete Darlehensabwicklung soll nun in der Art erfolgen, dass nun eine Bank 
grundsätzlich mit der Finanzierung beauftragt wird, die genaue Ausgestaltung 
(Aufteilung Fix/Variabel; Termin Ausnützung der Kreditvaluta etc.) soll in weiterer 
Folge gemeinsam durch BGM, Finanzstadtrat sowie den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses erfolgen.  
 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat stimmt der Darlehensaufnahme für das AO Vorhaben „Schülerhort“ 
in Höhe von € 3,2 Mio mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren, Rückzahlung ab 
30.9.2020 (Änderung Termin gegenüber Ausschreibung siehe *BAWAG) in 57 
Halbjahreskapitalraten bei der BAWAG PSK zu. Diese zeigt die besten Konditionen 
sowohl im variablen Bereich als auch bei der Fixkondition für 30 Jahre. Die konkrete  
Darlehensabwicklung soll nun in der Art erfolgen, dass die BAWAG PSK mit der 
Finanzierung beauftragt wird, die genaue Ausgestaltung (Aufteilung Fix/Variabel; 
Termin Ausnützung der Kreditvaluta etc.) soll in weiterer Folge gemeinsam durch 
BGM, Finanzstadtrat sowie den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erfolgen.  
 
Der Gemeinderat ermächtigt daher BGM, Finanzstadtrat sowie den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses gemeinsam die angeführten Modalitäten (Entscheidung 
Aufteilung fixe/variable Kondition; Höhe und Zeitpunkt der Kreditausnützungen) auf 
Basis dieses Beschlusses durchführen zu können und entsprechende Aufträge an die 
finanzierende Bank geben zu dürfen. 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:      
Pannosch, Holzer, Steinbichler, Jaksch, Kaukal 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0657  Bedeckungsbeschlüsse 
      
Antragsteller: PANNOSCH STR Mag. Karl 
 

 
In der 28. Sitzung des Stadtrates vom 20.11.2018 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst, die hinsichtlich Bedeckung dem Gemeinderat vorzulegen sind, da diese mit 
über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben verbunden sind:  
 
 

 
 

  
ANTRAG 

Der Gemeinderat genehmigt die im Sachverhalt angeführten Budgetüberschreitungen, 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben aus der 28. Sitzung des Stadtrates vom  
20.11.2018. Die Bedeckung erfolgt wie angeführt. 
 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:      
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0658  Ehrungen – Auszeichnungen   
 

Antragsteller: SCHLÖGL STR Ingrid  
 
 

SACHVERHALT 
Bürgermeister Mag. Karl Schlögl ist wie angekündigt mit Ende Oktober 2018 aus seiner 
Funktion als Bürgermeister ausgeschieden. Für seine Verdienste als Bürgermeister von 1989–
1997 und 2000–2018 soll ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadtgemeinde Purkersdorf verliehen 
werden.  
 
Vizebürgermeister Dr. Christian Matzka ist ebenso mit Ende Oktober 2018 aus seinen 
politischen Funktionen ausgeschieden. Für seine Verdienste als Vizebürgermeister und 
Kulturstadtrat (2010 – 2018) soll ihm der Ehrenring der Stadtgemeinde Purkersdorf verliehen 
werden. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat verleiht Herrn Mag. Karl Schlögl für seine Verdienste als Bürgermeister von 
1989–1997 und 2000–2018 die Ehrenbürgerschaft der Stadtgemeinde Purkersdorf. 
Der Gemeinderat verleiht Herrn OStR Prof. Dr. Christian Matzka für seine Verdienste als 
Vizebürgermeister sowie als Kulturstadtrat im Zeitraum von 2010-2018 den Goldenen 
Ehrenring der Stadtgemeinde Purkersdorf. 
 
Die Überreichung der Ehrungen soll im Rahmen von Festakten stattfinden. 
 
Für die Anfertigung der Auszeichnungen und die Ausrichtung von Festakten wird ein 
Budgetrahmen in Höhe von € 3.000 bewilligt. 
 
Bedeckung:  1/062000-728100 
Kreditrest:  € 4.886,76 

 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:     
Schlögl, Liehr, Pannosch, Angerer, Cipak, Jaksch 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0661  Gebäudereinigung  
 

Antragsteller: SEDA STR Michael 
 

SACHVERHALT 
Die Purkersdorfer Gebäudereinigungsfirma Marino Provisionato GmbH hat die Räumlichkeiten 
der Gemeinde in den vergangenen Jahren sehr zufriedenstellend gereinigt. Um alle 
vergebenen Objekte und Räumlichkeiten in ein Vertragswerk zu bringen und aufgrund 
personeller Veränderungen innerhalb der Firma Provisionato GmbH wurden die Aufträge in 
ein Gesamtangebot zusammengefasst. Das Angebot beinhaltet Landeskindergarten I, 
Landeskindergarten 2 und 2.2, Landeskindergarten 3, das Stadtmuseum, PUKI sowie das 
Rathaus. Die Preise entsprechen den bisher gelegten Rechnungen.  
Die Kündigungsfrist beträgt jeweils 1 Monat zum Monatsletzten. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt den Gesamtauftrag entsprechend beiliegendem Angebot der Fa. 
Marino Provisionato GmbH für die genannten Gemeindeeinrichtungen.  
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:     
Seda, Erben, Steinbichler, Pannosch, Bollauf, Kaukal, Jaksch, Schmidl, Wolkerstorfer, 
Schwarz, Holzer  
 
Abstimmungsergebnis:  
Dafür: 28 
Dagegen: 3 (Erben, Maringer, Schmidl) 
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BEILAGE zu GR0661 Gebäudereinigung  
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GR0662  Überprüfung von Brücken   
STR Seda, STR Pannosch und GR Erben verlassen die Sitzung. 

Berichterstatter: OPPITZ STR Albrecht  
 
Gegenstand:   Überprüfung von Brücken – BERICHT + ANTRAG  

1.) Bad Säckingen-Steg 
2.) Brücke über den Tullnerbach/Franz Steiner-Gasse 

Das Ziviltechnikerbüro DI Kath ist mit der Überprüfung aller Brücken im Eigentum der 
Stadtgemeinde beauftragt worden. Bis dato liegen die ersten beiden Gutachten vom 
22.10.2018 wie folgt vor: 
1. Bad Säckinger-Steg - Zusammenfassendes Gutachten: 

„Die Brücke gehört komplett mit Holzschutz gestrichen. – Der Anstrich ist regelmäßig alle 
max. 5 Jahre zu erneuern! 
Die schadhaften Bretter und Querhölzer sind sofort zu tauschen.  
Sämtliche Stahlverbindungsmittel sind mit Rostschutz zu versehen, und bei nachträglich 
erkennbarer Beschädigung zu ersetzen. 
Die Auflager sind dringend zu reinigen. – Regelmäßige Kontrolle mind. 4 x im Jahr. 
Beim Parkplatz Auflager (rechtes Ufer) muss der verrostete Verteilerträger U-Profil 
ausgetauscht werden. 
Die Sanierung ist mit zwei einzelnen verzinkten I-100 Profilen auszuführen.  
Bei beiden Auflagern und unter der Brücke ist der Pflanzbewuchs immer auf mind. 3 m 
Distanz zu halten!“  
Die Fußgängerbrücke wurde in der Objektbewertung nach RVS 13.03.11 als Note 5, 
sehr schwere Schäden, eingestuft und sind die 
Instandsetzungsarbeiten/Erneuerung unverzüglich einzuleiten. 

 
2. Brücke über den Tullnerbach/Franz Steiner-Gasse - Zusammenfassendes 

Gutachten: 
„Die Träger der Systembrücke zeigen generell eine fortgeschrittene stärkere Zerstörung 
der Bügelbewehrung, es ist auch schon die Zugbewehrung beeinträchtigt. 
Die Abdichtung der Brücke ist wirkungslos. 
Das Geländer entspricht nicht den heutigen Sicherheitsstandards in Ortsgebieten. 
Eine unvorhersehbare Belastung oder auch extreme Temperaturschwankungen können 
einen Bruch des Brückentragwerkes verursachen. 
Dieses potentielle Gefahrenpotential sollte beendet werden, und wie schon im Jahr 2016 
zugesagt mit dem Projekt „Brückenneubau“ begonnen werden. 
Innerhalb eines Jahres sollte eine neue Brücke errichtet werden. 
Ist das nicht möglich, muss das Brückentragwerk unterstellt werden, will man das auch 
nicht, muss man die Brücke gesperrt werden.“ 
Die Brücke über den Tullnerbach wurde in der Objektbewertung nach RVS 13.03.11 
als Note 5, sehr schwere Schäden, eingestuft und sind die 
Instandsetzungsarbeiten/Erneuerung unverzüglich einzuleiten. 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis und genehmigt dazu folgende 
Vorgangsweise:  
1.) Für die Sanierung des Bad Säckingen-Steges soll eine Ausschreibung erarbeitet werden.  
2.) Vor Beginn der Sanierungsausarbeitung für die Brücke über den Tullnerbach (Franz 

Steiner-Gasse) ist das Einvernehmen mit der Marktgemeinde Tullnerbach bezüglich der 
Kostenaufteilung herzustellen. Der Bürgermeister wird beauftrag einen 
Kostenteilungsschlüssel auszuverhandeln; darüber ist dem Gemeinderat zu berichten.  

 
Zu diesem Bericht / Antrag sprachen: 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0663  ÖBF AG – Sagbergstraße vor 2, Grundtausch  
STR Seda, STR Pannosch, GR Erben nehmen wieder an der Sitzung teil. 

Antragsteller: OPPITZ STR Albrecht   
 
Gegenstand: Sagbergstraße vor 2, ÖBF AG Grundtausch  
 

Die Österr. Bundesforste AG hat der Stadtgemeinde Purkersdorf mit Schreiben vom 
21.09.2018 mitgeteilt, dass am Beginn der Sagbergstraße eine Parzellierung geplant ist. Im 
Zuge der Vermessung wurde offenkundig, dass die Grundeigentumsverhältnisse der 
Sagbergstraße nicht den Verhältnissen in der Natur entsprechen. Von der ÖBF AG wurde 
daher folgender Grundabtausch vorgeschlagen: 
Die Sagbergstraße sowie die Pumpwerkanlage für die Öffentliche Wasserleitung könnten, wie 
in der Natur auf der Parzelle Nr. 446/1 bereits vorhanden, mit einer Fläche von 1.181 m² in 
das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Purkersdorf gelangen und im Gegenzug der Großteil 
der Parz. 446/4 mit einer Fläche von 705 m² zur ÖBF AG übertragen werden. Die 
Stadtgemeinde würde somit eine Mehrfläche an Straßen- und Nebenanlagen von 476 m² 
erhalten.  
Im Falle einer Zustimmung durch die Stadtgemeinde Purkersdorf würde die ÖBF AG ein SV-
Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes erstellen lassen und kann dies der 
Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt werden.  
Nach Zustimmung der Gremien der ÖBF AG wurde der Tausch als § 15 LTG-Verfahren 
vorgeschlagen (Änderung im Grundbuch auf Grund der bestehenden Verkehrsanlagen). 
Die Kosten für die Vermessung und für das Verkehrswertgutachten werden von der ÖBF AG 
getragen werden. Ein Entwurf zum Grundtausch wurde vorgelegt. 
------------- 
Derzeitiger Grundstücksverlauf der Sagbergstraße laut Katastermappe: 

 
 

Orthofoto 
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ANTRAG 
Die Mitglieder des Gemeinderates befürworten den Antrag der ÖBF AG vom 21.09.2018 damit 
die Eigentumsverhältnisse im Grundbuch entsprechend der Lage der Sagbergstraße in der 
Natur, zwischen Bahndurchlass und Brücke über den Großen Steinbach, berichtigt werden 
können.  
Im Schreiben der ÖBF AG wurden jedoch keine Angaben bzgl. einer Entschädigungszahlung 
von der Stadtgemeinde für den Flächenzugewinn von 476 m² angeführt. Es wird 
angenommen, dass dies nach Vorliegen des Gutachtens über den Verkehrswert erfolgt. Daher 
sollte der ÖBF AG mitgeteilt werden, dass für die Ermittlung des Verkehrswertes nur ein 
Grünlandpreis herangezogen werden kann, da die Straße, die Beleuchtung sowie die 
Einbauten von der Stadtgemeinde Purkersdorf errichtet wurden. Ebenso ist hierbei die 
Abtretungsverpflichtung gemäß § 12 der NÖ BO 2014 für die Hälfte (ca. 270 m²) der im 
Flächenwidmungsplan eingetragenen Straße zu berücksichtigen.  
Vor einer weiteren Behandlung dieser Grundstücksangelegenheit soll daher die Frage einer 
eventuellen Entschädigungszahlung an die ÖBF AG geklärt werden.  
 
Zu diesem Antrag sprachen: 
Oppitz, Schmidl, Röhrich, Angerer, Erben 
 
Abstimmungsergebnis:  
Dafür: 29 
Enthalten: 2 (Schmidl, Maringer) 
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GR0664  Bericht aus dem Ressort Frauen, Soziales und Gesundheit 
 
 
Antragsteller: BOLLAUF STR Susanne  
 

1.) Veranstaltungsreihe „Xsund am Montag“ 
 
Im Jahr 2019 wird eine Vortragsreihe zum Thema Gesundheit neu etabliert. Ziel ist es jeweils 
einen Vortrag im Monat zu organisieren. 
Veranstaltungsort: Jaunecker-Saal Purkersdorf 
Vortragende zu den gesundheitsbezogenen Themen werden in Zusammenarbeit mit der 
Gesunden Gemeinde als auch im Bereich der ortsansässigen Ärzte und 
gesundheitsbezogenen Anbietern ausgewählt.  
 
Die Bewerbung der Vortragsreihe ist mit einem durchgängigen Sujet, in das die jeweiligen 
Vorträge eingedruckt werden können, geplant. 
 
Die Plakate sollen einerseits durch einen Aushang auf der Gemeinde, auf den 
Gemeindeanschlagstafeln, sowie bei Ärzten und auf der BH Außenstelle affichiert werden. 
Außerdem ist eine Einschaltung im Amtsblatt sowie Eintrag im Veranstaltungskalender 
geplant. 
 

2.) Gesunde Gemeinde 
 
Die Regionalbetreuung der Initiative „Tut gut“ des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds hat 
gewechselt. Frau Anna Speiser wurde für den 28.11.2018, 16.00 Uhr zu einem 
Besprechungstermin in der Allgemeinen Verwaltung eingeladen. 
 

3.) Information Krisenvorsorge „Blackout“ 

Ein europaweiter Strom- und Infrastrukturausfall („Blackout“) hätte verheerende Folgend für 

unsere strom- und IT-abhängige Gesellschaft. Krankenhäuser verfügen zwar über eine 

mehrtägige Notstromversorgung, das reicht jedoch bei weitem nicht, um die weitreichenden 

und länger andauernden Folgen eines Blackouts bewältigen zu können. Binnen weniger Tage 

droht der Zusammenbruch der medizinischen Versorgung.  

In einem Gespräch mit dem Zivilschutzbeauftragten GR Christian Röhrich wurde 

übereinstimmend die notwendige Information der Bevölkerung über die notwendigsten 

Vorkehrungsmaßnahmen als äußerst wichtig festgehalten.  

Als ein erster Schritt zur Information wurde beschlossenen einen gemeinsamen Artikel für das 

Amtsblatt in einer der ersten Ausgaben 2019 zu veröffentlichen. 

 

ANTRAG 
 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 

 
Zu diesem Antrag sprachen:     
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0665  Berichte aus dem Ressort Wirtschaft – Fremdenverkehr – 
 Vereine  

STR Maringer verlässt die Sitzung. 

Berichterstatter: WOLKERSTORFER STR Harald  
 
Erhöhung der Standgebühren 
 
Im letzten Stadtrat am 20.11.2018 wurde die Erhöhung der Standgebühren beschlossen, da 
sich Aufgrund von Renovierung der Hütten und Neuausrichtung der Elektroverkabelung (z.B. 
die Anschaffung von Defendern um € 8.940,00) in den letzten Jahren die Ausgaben erhöht 
haben. 
 
Seit 2015 betrugen die Standgebühren für den Adventmarkt:  
Gastrohütte (Essen und Trinken, Punsch)    € 800,00 
Gustohütte (Verkauf – kein Ausschank, nur Getränkekostproben) € 600,00 
Kunsthandwerkhütte      € 100,00 
Die Standgebühren inkludieren alle Kosten, die den Auf- und Abbau der Hütten, den 
Stromverbrauch, die Beleuchtung, die Werbung, die Betreuung und das 
Unterhaltungsprogramm etc. betreffen. 
Die Gebühren sind zuletzt 2015 erhöht worden und sind auch nicht an den allgemeinen 
Preisindex gekoppelt. 
 
Ab 01.01.2019 betragen die Standgebühren für den Adventmarkt: 
Gastrohütte:  € 950,00 
Gustohütte:          € 700,00 
Kunsthandwerk:   € 190,00 
 
Seit 2016 findet der Ostermarkt an 2 Wochenenden statt; konkret 2019 vom 29.03. – 31.03. 
und vom 05.04. – 07.04.2019, jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
Die Standgebühr betrugen bisher: 
für ein Wochenende:   € 30,00  
für zwei Wochenenden:  € 60,00. 
Ab 01.01.2019 betragen die Standgebühren für den Ostermarkt 
Kunsthandwerk (1 Wochenende): € 50,00 
Kunsthandwerk (2 Wochenenden): € 90,00 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis 
 
 
Zu diesem Bericht sprachen:  
Wolkerstorfer, Liehr, Erben    
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0666  Bericht Volkshochschule   
STR Maringer nimmt wieder an der Sitzung teil. 

Berichterstatter:  KAUKAL STR Beatrix  
 
 
Bildung ist nach wie vor das wichtigste Mittel, um die Gesellschaft und ihre Menschen zu 
stärken. Dieser Grundsatz bewahrheitet sich seit Jahren und hat nichts an Aktualität 
eingebüßt. Bildung soll aber auch dem Leben verschiedene Perspektiven geben und für Spaß 
sorgen. 
 
Wir hatten heuer das erste Mal den Tag der offenen Tür am 14.9.2018 im Bildungszentrum 
veranstaltet. Es kamen zahlreiche interessierte Menschen und 94 Teilnehmer buchten vor Ort 
einen Kurs. Es konnten viele Fragen beantwortet werden und die Kursleiterinnen konnten sich 
darüber hinaus auch kennenlernen. Wir haben in diesem Semester einen hoch frequentierten 
Zugang an der VHS. 3 Kurse waren komplett ausgebucht und die neuen Kurse, wie Detox 
Day, Orthopädie Yoga und die vielen Kurse für die Kinder, werden sehr gut angenommen.  
 
Für das nächste Semester sind weitere neue Kurse geplant. Im Sprachbereich bin ich in 
Verhandlung mit einer Russischprofessorin und der kreative Bereich, wie Öl-Acrylmalerei, soll 
auch um Einiges ausgebaut werden. Bis vor kurzem war nicht klar, wo die Malkurse 
untergebracht werden sollten, aber auch dieses Problem wurde geklärt, indem die VHS einen 
Raum von 40 m2 im alten AHS Provisorium mietet. Unsere VHS hat noch viel Potenzial und 
ich versuche hier Einiges zu nützen. 
 
Es wird in einem kleinen VHS Raum, der fast nie benutzt wurde, ein Büro für Frau Schwarz 
und mich eingerichtet, mit vorhandenen Möbeln und hoffentlich auch mit vorhandenem 
Computer. Hier sollten keine Kosten anfallen, aber aufgrund der Tatsache, dass die Arbeit 
immer mehr wird, würde uns dies viel erleichtern.  
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 
Zu diesem Bericht sprachen:     
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0667  Berichte aus dem Jugend- und Sportbereich   
 

Berichterstatter:  OPPITZ STR Albrecht  
 
Beachvolleyballsand & zwei Kleinfeldfußballtore öffentlicher Bereich Speichberg 
Wie bereits berichtet, sprach sich der Ausschuss für eine kosteneffiziente Sanierung der 
Beachvolleyballplätze bis April 2019 aus und hat den Vorsitzenden gebeten zusätzliche 
Angebote für eine Sandreinigung bzw. das Austauschen der oberen Sandschicht einzuholen. 
Weiters sollen auf dem öffentlich zugänglichen westlichen Rasen-Trainingsplatz zwei 
Fußballtore in der Größe von Handballtoren mit strapazierfähigen Netzen aufgestellt und in 
der Erde verankert werden. Das vorgelegte Angebot der Firma STRABAG AG, Bereich 
Sportstätten, das sich auf € 9.191,94 (inkl. MwSt.) beläuft, konnte nach einer Anfrage auf 
Preisreduktion mit einem Nachlass von 5 % sowie einem Skonto von 3 % bei Bezahlung 
innerhalb von 14 Tagen auf den Betrag von € 8.470,37 reduziert werden. Die Beauftragung ist 
nach Rücksprache mit Bürgermeister Mag. Karl Schlögl bereits erfolgt. Die Arbeiten erfolgen 
aus Kostengründen (einmalige Verrechnung der Baustellengemeinkosten) gemeinsam im 
Frühjahr 2019. Die Kosten für beide Anschaffungen wurden im vergangenen Stadtrat 
einstimmig beschlossen. 
 

Erneuerung der Schutznetze auf der Ballspielanlage Herrengasse 
Wie bereits berichtet, ist das Tauschen der Schutznetze und das Ausbessern der 
Befestigungsmöglichkeiten auf dem Ballspielplatz hinter dem Eurospar Purkersdorf dringend 
nötig. Das vorgelegte Angebot der Firma STRABAG AG, Bereich Sportstätten, das sich auf € 
11.743,20 (inkl. MwSt.) beläuft, konnte nach einer Anfrage auf Preisreduktion mit einem 
Pauschalnachlass sowie einem Skonto von 3 % bei Bezahlung innerhalb von 14 Tagen auf 
den Endbetrag von € 10.500,00 reduziert werden. Die Beauftragung ist nach Rücksprache mit 
Bürgermeister Mag. Karl Schlögl bereits erfolgt. Die verringerten Kosten von insgesamt ca. 10 
% wurden im vergangenen Stadtrat einstimmig beschlossen. 
 

ANTRAG: 
Der Gemeinderat nimmt diese Berichte zur Kenntnis. 
 
 
Zu diesen Berichten sprachen: 
  
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0668  Bericht aus dem Ressort Umwelt – Energie – Verkehr  
 

Berichterstatter:  MARINGER STR Christiane   
a) Öffentlicher Verkehr  
Im Abendverkehr der Bahn kommt es zu einer wesentlichen Verbesserung: Bisher bestand bei 
den Zügen ab Westbahnhof eine einstündige Lücke nach 21.28 Uhr, die mit einem neuen Zug 
der am Westbahnhof um 21.54 abfährt, geschlossen wird. Der Zug erreicht Purkersdorf-
Zentrum um 22.07 Uhr. Die Änderung wird mit Fahrplanwechsel ab 9. Dezember 2018 
wirksam. Vorerst fährt dieser REX leider nur von Montag bis Freitag. Das ist ein weiterer guter 
Erfolg der hartnäckigen Verhandlungen mit VOR und ÖBB sowohl vonseiten der 
Verkehrsstadträtin Purkersdorfs und der zuständigen PolitikerInnen der unterschiedlichen 
Gemeinden entlang der Wienerwald-Bestandsstrecke als auch des Aktionskomitees unsere 
Westbahn - unsere Busse.  
b) Verbot von Laubbläsern bzw. –saugern im Ortsgebiet 
Die Umweltstadträtin ist aus vielfältigen Gründen dafür, den Einsatz von Laubbläsern in 
Purkersdorf zum ehest möglichen Zeitpunkt zu verbieten. Auch wenn der Gebrauch von 
Laubbläsern und Laubsaugern von der Umweltverordnung der Gemeinde als 
„lärmverursachende Maschinen“ betroffen und damit der Einsatz zeitlich limitiert ist, löst das 
nicht den gesamten Umfang des Problems: Neben der erheblichen Lärmbelästigung bei der 
Verwendung dieser Geräte und hohem Energieverbrauch sind sie Gesundheits- und 
Umweltschädlich.  
- Die Lärmbelastung erreicht mit 100 Dezibel Schalldruck in der Umgebung eines 
benzinbetriebenen Laubsaugers bzw. -bläsers annähernd den Lärm eines Presslufthammers. 
Zum Vergleich: ein vorbeifahrender LKW erreicht 90 Dezibel Lärmbelastung. Der Unmut 
darüber ist auch bei den BewohnerInnen von Purkersdorf hoch.  
- Die Geräte wirbeln vor allem im Bereich von Straßen und Wegen eine Menge Feinstaub auf, 
der sich, je kleiner die Partikel sind umso manifester, in der Lunge absetzt. Weiters wirbeln sie 
in jedem Einsatzbereich Bakterien, Schimmelpilze, Partikel von Tierkot, Gräser und 
Blütenpollen auf, die ansonsten unter der Blätterdecke gehalten werden und niemanden 
belasten.  
- Zusätzlich saugen sie alles auf, was nicht fest verwurzelt ist und nehmen den Gärten somit 
jegliche Kleinstlebewesen, die für Vögel und Igel Nahrung sind und ein gesundes 
Gartenwachstum und die Bildung von Humus erlauben. Mit dem Abtragen jeglicher 
Deckschicht ist der Boden zusätzlich nicht mehr vor Austrocknung und extremer Kälte 
geschützt.  
Die Arbeitserleichterung gegenüber Rechen und Besen stehen also in keinem Verhältnis zu 
den Belastungen für Gesundheit und Umwelt. Im Rahmen des selbständigen 
Verordnungsrechts gem. §33 NÖ GO können, „das örtliche Gemeinschaftsleben störende 
Missstände“ per ortspolizeilicher VO beseitigt bzw. abgewehrt werden. Nachdem die 
Meinungen zu diesem Thema auch im Umweltausschuss sehr stark auseinanderfallen, wird es 
vor einer Entscheidung über das Amtsblatt und Medienarbeit zu 
Meinungsbildungsmaßnahmen kommen. Eine Entscheidung soll dann im kommenden Jahr im 
Zuge der Überarbeitung der Umweltverordnung der Gemeinde kommen. 
 

Antrag 
Der Bericht wird zu Kenntnis genommen. 
 
Zu diesem Bericht sprachen:     
Maringer, Cipak, Nemec, Angerer, Jaksch, Schlögl, Steinbichler, Wolkerstorfer 
 
Abstimmungsergebnis:   
Dafür: 25 
Dagegen: 4 (Cipak, Nemec, Jaksch, Trenker),  
Enthaltungen: 2 (Wolkerstorfer, Weinzinger M.) 



20181127 Gemeinderat - Protokoll  Seite 77 von 87 

 

 

GR0669  Baumkataster 
 
 

Antragsteller: MARINGER STR Christiane  
 
Die Überprüfung des gemeindeeigenen Baumbestandes im Baumkataster durch die ÖBF hat 
in den vergangenen Wochen stattgefunden. Derzeit werden die Ergebnisse aufgearbeitet und 
die notwendigen Arbeiten, je nach Möglichkeiten, dem Bauhof übergeben bzw. Anbote für 
weiterführende Arbeiten eingeholt. Aufgrund der heurigen klimatischen Bedingungen sind zum 
Teil starke Trockenschäden bzw. Belastungen durch Schädlinge und Pilze aufgetreten. Im 
nachfolgenden Diagramm ist die Vitalitätsverteilung dargestellt. Der Baumbestand mit stark 
abnehmender bzw. absterbender Entwicklung muss in den nächsten Monaten aus 
Verkehrssicherheitsgründen gefällt werden.  
 
 

 
 
 
 
Im unten angeführten Diagramm werden die 10 häufigsten Baumarten angeführt. Dabei zeigt 
sich, dass ein rel. häufiger Baum die Esche ist, die leider aufgrund der 
Standsicherheitsprobleme durch einen, aus dem asiatischen Raum eingeschleppten, Pilz 
(Eschen-Stengelbecherchen =“Hymenoscyphus fraxineus“) vermehrt aus den Beständen 
entfernt werden muss.  
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Diese Aufstellung zeigt den zunehmenden Anteil an Jungbäumen. Aus ökologischer Sicht ist 
der minimale Anteil an Altbäumen schade, auch wenn Purkersdorf durch den Wienerwald mit 
den verschiedensten Schutzklassifizierungen (Biosphärenpark, Natura 2000, Naturpark) von 
wertvollen Naturräumen umgeben ist. Trotzdem ist jeder Baum im dichtverbauten Gebiet ein, 
immer wichtiger werdender, Gegenpol zur Klimaveränderung mit heißeren Sommern 
(steigende Anzahl der Hitzetage mit Temp. über 30° C sowie Tropennächten mit Temp. über 
20° C) und trockeneren, wärmeren Wintern aber auch Starkregenereignissen oder Stürmen. 
Ein Altbaum (z.B. eine 80-jährige Buche) verdunstet bis zu 500l/Tag, beschattet eine 
beachtliche Fläche, dient als Staubfilter (ein wichtiges Thema in Zeiten der 
Feinstaubproblematik) und als Wasserrückhalt. 
In den nächsten Jahren wird sich aufgrund der erschwerten Standortbedingungen, sowie der 
Auswirkungen der Klimaveränderung, auch die Baumartenwahl ändern müssen. Zürgelbaum 
(Geltis australis), Lederhülsenbaum (Gleditsia triacanthos) aber auch verschiedene 
Ahornsorten (z.B. Acer campestre Elsrijk) sind nur einige der „Hoffnungsträger“ in der 
Straßenbaumpflanzung. In mehreren Forschungsprojekten der BOKU oder auch der 
Bayrischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim laufen Langzeitstudien zu 
diesem zukunftsträchtigen Thema. 
 

 
 

Antrag 
Der Bericht wird zu Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu diesem Bericht sprachen:     
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0670  Energiebuchhaltung  
 
GR Teufl verlässt die Sitzung. 
Antragsteller: MARINGER STR Christiane  

Bericht 
Die Stadträtin dankt Fr. DI Dörflinger für die detaillierte Ausarbeitung und stellt zum 
Energiebericht 2016 (liegt aufgrund des Umfangs mit mehr als 100 Seiten nicht als Beilage 
aber in der Umweltkoordination zur Einsicht auf) fest: Mit sehr wenigen Ausnahmen ist der 
Energiehaushalt in den Gebäuden der Gemeinde sehr hoch und damit weder zukunftsfähig 
noch kosteneffektiv. Es geht im Umgang der Gemeinde mit ihren Gebäuden einerseits um 
sehr viel Geld, das eingespart werden kann, andererseits darum, den CO2-Ausstoß zu 
verringern und damit den Klimazielen des Landes näher zu kommen. Es braucht den 
deutlichen Willen sowohl der verantwortlichen PolitikerInnen als auch der MitarbeiterInnen in 
den zuständigen Bereichen, um zu effektiven Veränderungen zu kommen. Um eine Aussage 
über den Energieverbrauch der Gebäude und darüber, ob er im Einklang mit dem 
Gebäudestandard steht treffen zu können, fehlen oft die gesetzlich vorgeschriebenen 
Energieausweise oder beziehen sich (wie beim Rathaus) auf den Stand vor der Renovierung 
oder liegen der Umweltabteilung nicht vor. Wie alle konditionierten (beheizten oder gekühlten) 
Gebäude benötigen auch öffentliche Gebäude, wie Rathaus, Schulen, Kindergärten und 
andere kommunale Bauten seit 2012 einen gültigen Energieausweis. Für Gebäude mit 
starkem Publikumsverkehr und einer Nettofläche von mehr als 250 m² ist dieser 
Energieausweis darüber hinaus gut sichtbar auszuhängen. 
Die Stadträtin regt an sich mit dem Thema Energieverbrauch im Bereich der Gemeinde 
intensiv zu beschäftigen und dazu die Energieberatung der ENU in mehreren Stufen zu 
nutzen. Um einerseits Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für die PolitikerInnen und 
AbteilungsleiterInnen zu erhalten und um das Nutzerverhalten der MitarbeiterInnen in den 
Gebäuden zu verbessern. 
Die Stadträtin empfiehlt die Umsetzung der weiteren Empfehlungen der Energiebeauftragten: 
- Optimierung und Ausweitung der Datenlage 
- Ausweitung der erhobenen Daten auf den Fuhrpark (jedenfalls für den Treibstoffverbrauch) 
- Einbindung der Energiebeauftragten in Sanierungsprojekte und Neubau von 
gemeindeeigenen Gebäuden von der Planungsphase an 
- Nutzung von Fördermöglichkeiten 
Die Stadträtin empfiehlt die Ausdehnung der Datenerfassung um den Bereich Wasser. 
Zu einzelnen Gebäuden bzw. Anlagen Beispielhaft: 
- Das Rathaus ist trotz der thermischen Sanierung der Gebäudehülle und der Fenster 2014 im 
Bereichsvergleich „Labelling Wärme“ nur im mittleren Bereich. Der Bedarf für Wärme ist von 
69,94 MWh im Jahr 2015 auf 78,32 im Jahr 2017 angestiegen. Ein Faktor der nicht funktioniert 
sind die Heizthermostate, die nach dem Umbau auf den Heizkörpern angebracht wurden – es 
lässt sich die Wärme nicht regulieren. Zusätzlich ist aber wohl ein Check des gesamten 
Heizkreislaufes sinnvoll, der bei der Renovierung nicht angegriffen wurde. 
- Sieht man sich den Stromverbrauch bei den Anlagen Purkersdorfs an, reißt das Freibad mit 
21,5 % für eine halbjährige Nutzung deutlich aus. Warum? Das Wasser wird zwar durch eine 
eigene Solarthermie-Anlage zusätzlich gewärmt, der Löwenanteil wird aber über Strom 
abgedeckt. Es ist dringend anzuraten beim Neubau des Bades zu klären, ob der Anteil 
deutlich verbessert werden kann und zusätzlich soll eine PV-Anlage für die Stromgewinnung 
installiert werden. (Anteil der Straßenbeleuchtung mit 66,13 % soll durch die Umstellung auf 
LED jetzt gesenkt werden. Weiters je ca 11 % für Wasserversorgungsanlagen, Pumpwerke 
und Lager). 
- Der Energieverbrauch für Wärmeherstellung im Bauhof, Tullnerbachstraße: Wenn in 
der Garage gearbeitet wird, muss sie natürlich beheizt werden. Dann sind aber die 
Energiekosten den Kosten für eine Wärmedämmung rasch gegenüber zu stellen um danach 
entscheiden zu können. 
- Der Stadtsaal gehört mit dem Sportplatz zu den Gebäuden mit dem schlechtesten 
Energieverbrauch sowohl bei Wärme als auch Strom. Bei der angedachten Renovierung des 
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Stadtsaales kann es daher aus Sicht der Stadträtin nicht nur um optische Verbesserungen 
gehen, es muss dringend eine Wärmedämmung und die Umstellung auf LED-Beleuchtung 
erreicht werden. Denn auch wenn die Wärme aus dem gemeindeeigenen Biomassewerk 
kommt und das eventuell zu geringeren Kosten für den Stadtsaal führt, ist die CO2-Bilanz für 
Holzverbrennung sehr schlecht (siehe Grafik). Die Energiebeauftragte ist daher sinnvoller 
Weise bereits in der Planungsphase miteinzubeziehen. 
 

 
 
 

Antrag 
Der Bericht wird zu Kenntnis genommen. 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:     
Maringer, Liehr 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0671  Umstellung Öffentliche Beleuchtung  
GR Teufl nimmt wieder an der Sitzung teil. 
Antragsteller: MARINGER STR Christiane  
 

Bericht 
Nach der Auftragsvergabe an die Firma efficent hat die konkrete Arbeit mit der Erfassung des 
Ist-Zustandes begonnen. Es werden die in der Gemeinde und beim Vertragselektriker der 
Gemeinde vorhandenen Daten zusammengetragen und mit dem Realzustand abgeglichen 
bzw. ergänzt. Die gesamten Daten die neu erhoben oder aktualisiert werden, werden wieder in 
das Datensystem der Gemeinde eingepflegt. Ziel ist der Abschluss dieser ersten Phase 
(Bedarfsanalyse / Bestandsaufnahme) spätestens Jänner 2019. Die anschließende 
Konzeptionierung und Ausschreibung soll bis Sommerbeginn abgeschlossen sein. Die 
politischen Entscheidungen und Projektbegleitung wird über den Umweltausschuss, unter 
Beiziehung der nicht im Ausschuss vertretenen Fraktionen, vorbereitet bzw. durchgeführt.  
 

Antrag 
Der Bericht wird zu Kenntnis genommen. 
 
 
Zu diesem Antrag sprachen:     
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0674 Änderungen in Ausschüssen und Entsendungen  
 

Antragsteller:  LIEHR GR Florian, PUTZ GR Christian 
  

Sachverhalt 
1.) 
Jürgen Sykora ist nach der letzten Gemeinderatssitzung aus dem Gemeinderat 
ausgeschieden. Als Nachfolger ist GR Michael Holzer von BGM Stefan Steinbichler angelobt 
worden. 
Aufgrund dieser Nachbesetzung im Gemeinderat sollen über Vorschlag der ÖVP-Fraktion 
folgende Wechsel in Ausschüssen etc. vorgenommen werden: 
 
FINANZAUSSCHUSS 
Bisher:  GR Florian LIEHR   NEU: GR Michael HOLZER 
 
KULTURAUSSCHUSS 
Bisher:  GR Jürgen SYKORA   NEU: STR Albrecht OPPITZ 
 
BAUAUSSCHUSS 
Bisher:  STR Albrecht OPPITZ  NEU: GR Florian LIEHR 
 
PERSONAL-, RECHT und WOHNEN-AUSSCHUSS 
Bisher:  GR Jürgen SYKORA   NEU: GR Michael HOLZER 
 
WIPUR-AUFSICHTSRAT 
Bisher:  GR Michael HOLZER   NEU: Thomas KASPER 
 
2.) 
Die SPÖ-Fraktion hat eine Änderung des Fraktionssprechers bekanntgegeben: 
 
Bisher:  STR Harald WOLKERSTORFER NEU: STR Michael SEDA 
 
 
Die Fraktionen „Team Elisabeth Mayer Purkersdorf – ÖVP“- und „Die Purkersdorfer 
Sozialdemokraten – Liste Schlögl SPÖ“ stellen daher den folgenden  
  

ANTRAG 

Der Gemeinderat stimmt den beschriebenen Änderungen im Sinne des Sachverhalts mit 
sofortiger Wirkung zu. 

 
 

Zu diesem Bericht sprachen:     
Liehr, Putz, Cipak, Steinbichler 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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GR0680  DRINGLICHKEITSANTRAG  
Arbeitskreis autofreie Zone vor der Volks- und Allgemeinen 
Sonderschule Purkersdorf 

 
Antragsteller: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan, MARINGER STR Christine, 
KIRNBERGER GR Andreas, ANGERER GR Christoph, CIPAK GR Martin 
 
 
Gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 ersuchen wir um Aufnahme des 
folgenden Gegenstandes in die Tagesordnung des Gemeinderates am 27.11.2018 und stellen 
folgenden Dringlichkeitsantrag an den Gemeinderat. 
Die Dringlichkeit begründet sich in der gefährlichen Verkehrssituation vor der Volks- und 
Allgemeinen Sonderschule und der aktuell vermehrten Anrufe der besorgten Eltern (speziell 
am 22.11.2018 – 3 Anrufe beim Bürgermeister).  
 
 

…………………………………………… 
         

 
Das Verkehrsaufkommen vor der Volks-/Allgemeinen Sonderschule Purkersdorf ist vor allem 
während der Morgenstunden sehr hoch und daraus resultiert eine erhebliche Gefahr für die 
Schulkinder. 
 
Um diese Gefahrenquelle einzudämmen, soll ein Arbeitskreis bestehend aus 3 Mitgliedern des 
Elternvereins der Volks- und Allgemeinen Sonderschule, der Direktorin/dem Direktor der 
Volks- bzw. der Allgemeinen Sonderschule, je einem Mitglied jeder Gemeinderatsfraktion und 
Baudir. Ing. Hlavka sowie mit einer Bürgerbeteiligung der Anrainer der gegenständlichen 
Straße gebildet werden. 
Dieser Arbeitskreis soll bis zur nächsten Gemeinderatssitzung einen Vorschlag zur autofreien 
Zone vor der Volks-/Allgemeinen Sonderschule erarbeiten und dem Gemeinderat vorlegen. 
 

ANTRAG 
Der Bürgermeister wird dem dargestellten Sachverhalt gemäß vom Gemeinderat beauftragt, 
einen Arbeitskreis für die Erarbeitung einer autofreien Zone vor der Volks-/Allgemeinen 
Sonderschule zu initiieren, der bis zum nächsten Gemeinderat einen Vorschlag erarbeiten soll. 

 
Zu diesem Antrag sprachen:       
Steinbichler, Brunner R., Maringer, Teufl, Nemec, Erben, Schmidl, Mayer 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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